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Bedeutung der Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis 
 

 

GdB (Grad der Behinderung) 

Die Schwere der Behinderung wird durch den Grad der Behinderung (GdB) ausgedrückt. 
Der GdB wird vom Versorgungsamt in Zehnergraden von 20 bis 100 festgestellt. 

 

Merkzeichen G (Gehbehindert) 

Das Merkzeichen G bedeutet, dass die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich 
beeinträchtigt ist. 
 
Voraussetzung dafür ist grundsätzlich, dass Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen 
und/oder der Lendenwirbelsäule bestehen, die für sich einen GdB von wenigstens 50 
bedingen. Dies bedeutet, dass die Gehfähigkeit in etwa der eines einseitig Unterschenkel- 
amputierten entsprechen muss. 
 
Diese Voraussetzungen können auch bei entsprechend schweren inneren Leiden (z. B. 
Herzleiden, Lungenfunktionseinschränkung) sowie hirnorganischen Anfällen und geistigen 
Behinderungen vorliegen. 

 

Merkzeichen aG (außergewöhnlich Gehbehindert) 

Als schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind nur solche 
Personen anzusehen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder 
Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. 
 
Hierzu zählen Querschnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppelunterschen- 
kelamputierte, Hüftexartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, die dauernd 
außerstande sind, ein Kunstbein zu tragen oder nur eine Beckenkorbprothese tragen 
können oder zugleich unterschenkel- oder armamputiert sind sowie andere schwerbehin- 
derte Menschen, die nach versorgungsärztlicher Feststellung, auch aufgrund von 
Erkrankungen, dem angeführten Personenkreis gleichzustellen sind.  

 

Merkzeichen B  (Notwendigkeit ständiger Begleitung) 

Mit dem Merkzeichen B wird die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson 
nachgewiesen. 
 
Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt, die bei 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf 
Hilfe angewiesen sind.  
 
Voraussetzung ist außerdem, dass der GdB mindestens 50 beträgt und zugleich das 
Merkzeichen G oder H zusteht.  



 

 

Merkzeichen H (Hilflosigkeit)  

Hilflose Personen erhalten das Merkzeichen H. 
 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass jeden Tag für die Dauer von mindestens zwei 
Stunden bei mindestens drei alltäglichen Verrichtungen (z. B. An- und Auskleiden, 
Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft) fremde Hilfe geleistet werden 
muss. Verrichtungen, die mit der Pflege der Person nicht unmittelbar zusammenhängen 
(z. B. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung) müssen außer Betracht bleiben. 
 
Wer von der Pflegeversicherung in die Pflegestufe II oder III eingestuft wurde, erhält in der 
Regel das Merkzeichen H. Bei Pflegestufe I liegt hingegen noch keine Hilflosigkeit im 
Sinne des Schwerbehindertenrechtes vor. 
 
Bei Kindern gelten für die Hilflosigkeit besondere Kriterien. 

 

Merkzeichen RF (Rundfunkgebührenbefreiung) 

Das Merkzeichen RF weist die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht nach. 
 
Dieses Merkzeichen erhalten Menschen, die wegen ihres Leidens an öffentlichen 
Veranstaltungen grundsätzlich nicht teilnehmen können. Außerdem muss der GdB 
mindestens 80 betragen. Voraussetzung ist zusätzlich, dass auch mit Hilfe von 
Begleitpersonen und technischen Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Inkontinenzartikeln) eine 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich ist. Es genügt nicht, dass sich 
nur die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen - bestimmter Art - verbietet, sondern es 
muss allgemein unmöglich sein, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen.  
 
Außerdem erhalten das Merkzeichen RF Blinde und Sehbehinderte mit einem GdB von 
mindestens 60 wegen der Sehbehinderung sowie Hörgeschädigte mit einem GdB von 
mindestens 50 wegen der Hörbehinderung. 

 

Merkzeichen Bl (Blindheit) 

Bei Blindheit wird das Merkzeichen Bl zuerkannt. 
 
Blind ist, wem das Augenlicht vollständig fehlt. Als blind ist auch anzusehen, wessen 
Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 0,02 (1/50) 
beträgt. Blindheit ist auch bei anderen, entsprechend schweren Störungen des 
Sehvermögens (insbesondere Gesichtsfeldeinschränkungen) anzunehmen. 


